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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184;

FinStrG §13;

FinStrG §33 Abs1;

FinStrG §33 Abs3 lita;

Rechtssatz

Tathandlung einer Hinterziehung der Jahresumsatzsteuer kann auch die Unterlassung der Einbringung der

Umsatzsteuererklärung sein. Unbeschadet der Bestimmung des § 33 Abs. 3 lit. a FinStrG - § 33 Abs. 3 leg. cit. enthält

lediglich Legalde:nitionen des Bewirkens einer Abgabenverkürzung und des Zeitpunktes der technischen Vollendung

des Vergehens, nicht aber die Tatbestände der Abgabenhinterziehung -, ist dabei für die Tathandlung nicht

entscheidend, ob ein Steuerp=ichtiger aktenmäßig beim zuständigen Finanzamt erfasst ist. Gleiches gilt für den Fall,

dass der Abgabenanspruch dem Grunde nach bekannt ist. Bei einem solchen Steuerp=ichtigen kann die Unterlassung

der Abgabe der Umsatzsteuererklärung im Hinblick auf die Möglichkeit der Ermittlung der Abgaben durch Schätzung

nach § 184 BAO auch nicht unter dem Gesichtspunkt eines absolut untauglichen Versuches betrachtet werden.

Überdies ist zu bedenken, dass nach ständiger Rechtsprechung die Verkürzung einer Abgabe schon dann bewirkt ist,

wenn die Abgabe dem Abgabengläubiger nicht zu dem Zeitpunkt zu=ießt, in dem er diese nach den

Abgabenvorschriften zu erhalten hat. Der Umstand allein, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine Veranlagung auf

Grund einer Schätzung durchgeführt wird, vermag an der durch die Unterlassung der Einbringung der

Abgabenerklärung eingetretenen Verletzung der OBenlegungs- und Wahrheitsp=icht, die eine Abgabenverkürzung

bewirkte, nichts zu ändern (vgl. dazu das hg. Erkenntnis vom 15. Dezember 1993, 93/13/0055).
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